
STADT SCHWABACH

BESCHLUSS

- öffentlich A.41/098/2025 Die Goldschlägerstadt.

Sachvortra ender
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff

Sachbearbeiter/in: Peter Schwartzko ff

Amt / Geschäftszeichen

Stadt lanun samt

Bebauungsplan S-117-19 Igelsdorfer Weg - Vogelherd mit integriertem
Grünordnungsplan . _ . _ . .
- Vorstellung des neuen Städtebaulichen Konzeptes und Zustimmung zur
der Wohnbaufläche mit einem Mehrfamilienwohnhaus

Beratungsfolge

Planungs- und Bauausschuss

Stadtrat

Planungs- und Bauausschuss

Stadtrat

Termin Status Beschlussart

03. 06. 2025 nicht öffentlich Beschlussvorschlag

27. 06.2025 öffentlich Beschluss

18. 09. 2025 nichtöffentlich Beschlussvorschlag

26. 09.2025 öffentlich Beschluss

Mit Debatte - mit folgendem Abstimmungsergebnis: Ja: 36 Nein: 1 Anwesend: 37

1. Der „neue städtebauliche Entwurf" Stand 2024 zum Bebauungsplan S-117 19
"Igelsdorfer Weg - Vogelherd" wird gebilligt.

2. Eine erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB wird
durchgeführt.

Vorsitzender
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STADT SCHWABACH

BESCHLUSSVORSCHLAG

- öffentlich -

Sachvortra ende/r
Kerckhoff, Ricus, Stadtbaurat

A.41/098/2025

Die Goldschlägerstadt.

Amt / Geschäftszeichen
Stadt lanun samt

Sachbearbeiter/in: Peter Schwartzko ff

Bebauungsplan S-117-19 Igelsdorfer Weg - Vogelherd mit integriertem
Grünordnungsplan , _ . .
-Vorstellung des neuen Städtebaulichen Konzeptes und Zustimmung zur Entwicklung
der Wohnbaufläche mit einem Mehrfamilienwohnhaus

Beratungsfolge

Planungs- und Bauausschuss

Stadtrat

Planungs-und Bauausschuss

Stadtrat

Termin Status Beschlussart

03. 06. 2025 nicht öffentlich Beschlussvorschlag

27.06. 2025 öffentlich Beschluss

18. 09. 2025 nichtöffentlich Beschlussvorschlag

26. 09.2025 öffentlich Beschluss

Beschlussvorschlag Planungs- und Bauausschuss

Mit Debatte-mit folgendem Abstimmungsergebnis: Ja: 15 Nein: 1 Anwesend: 16

1. Der „neue städtebauliche Entwurf' Stand 2024 zum Bebauungsplan S-117 19
"Igelsdorfer Weg - Vogelherd" wird gebilligt.

2. Eine erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB wird
durchgeführt.

Vorsitzender
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STADT SCH BACH

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich - A.41/098/2025
Die Goldschlägerstadt.

Sachvortra ende/r
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff

Sachbearbeiter/in: Peter Schwartzko ff

Amt / Geschäftszeichen
Stadt lanun samt

Bebauungsplan S-117-19 Igelsdorfer Weg - Vogelherd mit integriertem
Grünordnungsplan . _ .. _ ..
-Vorstellung des neuen StädtebaulichenKonzeptes und Zustimmung zur Entwicklung
der Wohnbaufläche mit einem Mehrfamilienwohnhaüs

Anlagen: __. _... . . . ... .. ,
1. Geltungsbereich Bebauungsplan Entwurf S-117-19_lgelsdorfer Weg-Vogelherd
2. „Neuer'städtebaulicher Entwurf" Mehrfamilienhaus Büro Winner, inkl. Lageplan aus dem

Jahr 2024
3. .Alter städtebaulicher Entwurf aus dem Jahr 2019
4. Lageplan: Baumbestand und Entwürfe
5. Baumliste: Gegenüberstellung der Entwürfe

Beratungsfolge

Planungs- und Bauausschuss

Stadtrat

Planungs- und Bauausschuss

Stadtrat

Termin Status Beschlussart

03. 06. 2025 nicht öffentlich Beschlussvorschlag

27. 06. 2025 öffentlich Beschluss

18.09.2025 nichtöffentlich Beschlussvorschlag

26.09.2025 öffentlich Beschluss

Beschlussvorschla :

1. Der „neue städtebauliche Entwurf" Stand 2024 zum Bebauungsplan S-117 19
"Igelsdorfer Weg - Vogelherd" wird gebilligt.

2. Eine erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gern. §'3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB wird durchge-
führt.

Finanzielle Auswirkun en

Kosten It. Beschlussvorschlag

Gesamtkosten der Maßnahme

davon für die Stadt

Haushaltsmittel vorhanden?

Folgekosten?

X Ja Nein
Durch diesen Verfahrensschritt entstehen neben Personal-
und Sachaufwandskosten keine weiteren Kosten.

Planungskosten für dieDurchführung des Verfahrens werden
anteilig vom Vorhabenträger übernommen. Kosten für Gut-
achten und Vermessungen werden vollständig vom Vorha-
benträger gezahlt.

Nicht erforderlich. Die Durchführung des Verfahrens wird
nicht über Haushaltsmittel abgerechnet.

Keine

Seite 1 von 6



l. Zusammenfassung

FS£Ä^^'Ä^ÄSS°Ä™.S^
Schwabach)-soll"eTn Bebauungsplan aufgestellt werden.

!ESsrSfSfffi^ä2ÄäiÄ^
tete (Anlage 3). .......
Abweichend von dem bisherigen Beschluss ̂ <^^^^sleMüe^^^ü~
reDb^;^'Envtou^age'^einegeringere-Flächenversiegelung bei gleichzeitiger Erhö-

E^^tS^^initiiertdendamaligenstadteb^ch^^^^
^^C^^^^^au^'^rhÖhteWohn^
^^A^^dl^uHch^SicMii^^^^ um-

^u'nd''spiegeln~einen~Te1l der umgebenden Bebauung des V09elh^esjje^er„ „ ^
]°amü27'.UJunr202?wurde die Beratung des neuen Entwurfs^ zu^

!a"gTeiSS?erau^veriuagt^^
ilumbestands (Anlage 5) sind als Anlage angefügt.

s'.ssasÄ^ÄS.HhS„^s^
^?ü^"3n^ rdaü^itu^mla^elteTstldtebauH^n Entwurf eine von dem ursprünglichen

Entwurf stark abweichende Planung vorgesehen ist.

II. Sachvortrag

1. Geltungsbereich

?3^'rsÄSÄK?3^SSrS.
ssessssiäiss"
2. Planungsrechtliche Situation

Der Bebauungsplan wird im beschleumgten_^ahr^u^nn^n^
It' Im Zuge der Wiedemutzbarmachungder^ehemals kircMi№en;h^e,

^^S^^^^^^^1'T^B;ui^^!tädte^;^E't.
Sn'g'^dLOUr^u°ng de°r 'Flache" Das Gebiet liegt im Zusammenhang des bebauten Orts.

teils.

Der Flächennutzungsplan wird nach Abschluss des Verfahrens im Zuge der Berichtigung
angepasst.

Das Grundstück mit der Fl. Nr. 1332/2 liegt in der Baubeschränkungszone der BAB 6.

Seite 3 von B



5. Wahl des Verfahrens

S ̂Beh'örd'e^n'd'so'nstig'^Trage'roffentIicher Belange wird nach § 3 Abs. 1 und !
^b^S^^SngeinesallgemeinenWohngeb.^na^^^^^GB

Die Voraussetzungen zur Durchführung des Verfahrens nach § 13a BauGB werden erfüllt:
- Wiedernutzbarmachung sowie Nachverdichtung einer Fläche mit dem Ziel eine städte-

bauliche Entwicklung und Ordnung sicher zu stellen
die zulässige Grundfläche von 20.000 m- (§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB) wird nicht
überschritten

- Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB werden nicht beeinträchtigt

- y^^^ss'ssxss-ss^^-
Setzung'mit den-Umweltbelangen ist davon nicht berührt,

i stellt kein UVP-pflichtiges Bauvorhaben dar und^s^ibt auch kaneAn^
^^^SS^S^h^F^ebieteoderE^

^S£KS'KS'3S^^S3S!^^?^^°'
SS^%SSÄ.SS=^
nicht anzuwenden.

6. Weiteres Vorgehen

e^te'f^hz^ige'OTeniegungunddieBejeiligungde^Tragero^^^^^
SSSBSEsSEa^s^
Fachplanungen eingeholt.

III. Kosten - Finanzierung

Durch diesen Verfahrensschritt entstehen ̂ ^P^na[-^nüsa^a^nd^^^
=sS£"s=lÄ=sm K^Ä.
SSs=lS2E^"5=ä":2»"-
gelt.
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STADT SCHWABACH

BESCHLUSS

- öffentlich - A.41/098/2025 Die Goldschlägerstadt.

Sachvortra ender
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff

Sachbearbeiter/in: Peter Schwartzko ff

Amt / Geschäftszeichen
Stadt lanun samt

Bebauungsplan S-117-19 Igelsdorfer Weg - Vogelherd mit integriertem
Grünordnungsplan ; _ .. _ . .
- Vorstellung des neuen Städtebaulichen Konzeptes und Zustimmung zur
der Wohnbaufläche mit einem Mehrfamilienwohnhaus

Beratungsfolge

Planungs- und Bauausschuss

Stadtrat

Termin Status Beschtussart

03. 06. 2025 nicht öffentlich Beschlussvorschlag

27. 06.2025 öffentlich Beschluss

Mit Debatte - einstimmig Anwesend: 38

Der Tagesordnungspunkt wird zurückgestellt.

orsitzen r
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BESCHLUSSVORSCHLAG

- öffentlich

Sachvortra ende/r
Kerckhoff, Ricus, Stadtbaurat

STADT SCH BACH

A.41/098/2025
Die Goldschlägerstadt.

Amt / Geschäftszeichen
Stadt lanun samt

Sachbearbeiter/in: Peter Schwartzko ff

Bebauungsplan S-117-19 Igelsdorfer Weg - Vogelherd mit integriertem
G^SSdpe'sanneuen Städtebaulichen Konzeptes und Zustilnmung zur Entwicklung

Beratungsfolge

Planungs-und Bauausschuss
Stadtrat

Termin Status Beschlussart
03.06.2025 nicht öffentlich Beschlussvorschlag
27. 06.2025 öffentlich Beschluss

Beschlussvorschlag Planungs- und Bauausschuss

Mit Debatte - einstimmig - Anwesend: 16
1. Der städtebauliche Entwurf zum Bebauungsplan S-117-1 9 Igelsdorfer Weg - Vogelherd

init integriertem Grünordnungsplan wird gebilligt.

2. Eine erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange wird durchgeführt.

Vorsitzend r
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STADT SCHWABACH

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich - A.41/098/2025
Die Goldschlägerstadt.

Sachvortra ende/r
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff

Sachbearbeiter/in: Peter Schwartzko ff

Amt / Geschäftszeichen
Stadt lanun samt

Bebauungsplan S-117-19 Igelsdorfer Weg - Vogelherd mit integriertem
Grünordnungsplan . _ . _ . .
- Vorstellung des neuen Städtebaulichen Konzeptes und Zustimmung zur
der Wohnbaufläche mit einem Mehrfamilienwohnhaus

Anlagen:
1. Geltungsbereich Bebauungsplan Entwurf S-117-19 Igelsdorfer Weg -
2. Städtebaulicher Entwurf Mehrfamilienhaus Büro Winner, inkl. Lageplan
3. Bisheriger städtebaulicher Entwurf

Beratungsfolge

Planungs-und Bauausschuss

Stadtrat

Termin Status Beschlussart

03.06.2025 nicht öffentlich Beschlussvorschlag

27. 06. 2025 öffentlich Beschluss

Beschlussvorschla :

1. Der städtebauliche Entwurf zum Bebauungsplan S-117-1 9 Igelsdorfer Weg Vogelherd
mit integriertem Grünordnungsplan wird gebilligt.

2. Eine erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange wird durchgeführt.

Finanzielle Auswirkun en

Kosten It. Beschlussvorschlag

X Ja Nein
Durch diesen Verfahrensschritt entstehen neben Personal-
und Sachaufwandskosten keine weiteren Kosten.

Gesamtkosten der Maßnahme

davon für die Stadt

Haushaltsmittel vorhanden?

Folgekosten?

Planungskosten für die Durchführung des Verfahrens werden
anteilig vom Investor übernommen.

Ja

keine

Klimaschutz

l. Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:

Ja, ositiv*

Ja, ne ativ*

II. Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungs-
0 tionen?

Ja*

Nein*

X Nein
•Erläuterungen dazu sind im Sachvortrag aufzuführen.

Seite 1 von 4



3. Ausgangssituation und Planungsziel

Ziel der Planung ist die Schaffung von Wohnbauflächen unter besonderer Berücksichtigung
der Örtlichkeit, um mehr Wohnraum der Bevölkerung zur Verfügung^stellen zu können.
Das Heranrücken des Gebäudes an den Igelsdorfer Weg mit einer Tiefgarage im Unterge-
schoß reduziert den Straßenverkehr und auch die Individualparksituation inkl. deren Er-
Schließung (versiegelte Flächen) auf dem beplanten Grundstück erheblich.
Daraus ergeben sich folgende Zielvorgaben:

1. Schaffung von zusätzlichem Wohnraum

2. Erhaltung eines erheblichen Grün- und Freiflächenanteiles auf dem Grundstück
3. Schallschutz

4. Städtebauliche Bebauungskonzeption

Der städtebauliche Entwurf wurde in Absprache mit dem Stadtplanungsamt vom [nvestor
erstellt und ist als Bebauungsvorschlag für das Plangebiet zu verstehen (Anlage 2).
Das'Gebiet liegt im Wohngebiet Vogelherd. Im Norden des Plangebiets_verläuft die BAB 6,
im Süden und Osten grenzt es an Wohnbebauung an. Im Westen des Gebiets erstrecken
sich Waldflächen. Daher gilt es, behutsam mit der Nähe zum Baumbestand umzugehen.
fm nördlichen Bereich ist aus Gründen des Schallschutzes eine Gebäudekubatur mit Lau-
bengangerschließung vorgesehen. Das Gebäudevolumen des Mehrfamilienwohnhauses
orientiert sich an den bestehenden Gebäuden auf der anderen Straßenseite. Der L-Winkel
des Gebäudes wurde wegen der Schallbelastung durch die Autobahn gewählt und soll das
angrenzende Gebiet lärmtechnisch besser abschirmen. Aus schalltechnischen Gründen ist
möglichst eine Ausrichtung der Wohn- und Schlafräume Richtung Süden vorgesehen.
Die°3-geschossige BauweTse schafft hier mehr Wohnraum Durch die Lage des Gebäudes im
Grundstück kann erheblich mehr Grün erhalten und einer Nutzung durch die Bewohner zu-
geführt werden. Ein ökologischer Ausgleich der Waldflächen wurde bereits seitens des In-
vestors durchgeführt. . . .. . _ .. . . , .
Das Grundstück mit der Fl. Nr. 1332/1 ist bereits bebaut und wird in den Geltungsbereich im
Sinne einer Bestandserfassung eingeschlossen, um künftig bauplanungsrechtliche Sicher-
heit zu schaffen und eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung sicherzu-
stellen.

5. Wahl des Verfahrens

Das Bebauungsplanverfahren wird als beschleunigtes Verfahren_zur Innenentwiddung nach
JlsaAbs. 1 Nr.'1 BauGB durchgeführt. Die erneute frühzeitige Beteiligung der OffentNchkeit
sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird nach § 3 Abs. 1 und § 4
Abs. 1 BauGB durchgeführt.
Die beabsichtigte Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes nach § 4 Abs. 1
weicht von den Darstellungen des Flächennutzungsplans ab. Im wirksamen Flachennut-
zungsplan sind die Flächen des geplanten Bebauungsplans als"Gemeinbedarfsfläct'lemit
Zweckbestimmung Kirche und kirchliche Zwecken dienenden Einrichtungen" dargestellt.

Da keine Beeinträchtigung der geordneten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindege-
bietsVorliegt, kann nach § 13aÄbs. 2 Nr. 2 der Flächennutzungsplan im Wege der Berichti-
gung für de"n'betreffenden Bereich in „Wohnbaufläche" nach Abschluss des Verfahrens an-
gepasst werden.

Die Voraussetzungen zur Durchführung des Verfahrens nach § 13a BauGB werden erfüllt:
- Wiedernutzbarmachung sowie Nachverdichtung einer Fläche mit dem Ziel eine städtebau-

liche Entwicklung und Ordnung sicher zu stellen
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ANLAGE 1
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REFERAT FÜR STADTPLANUNG UND BAUWESEN

STADTPLANUNGSAMT
Albrec№Achills»-StraBe6fS, 91128 Schwatigdi. E-Mail. Etadtplanuiig@achwabach.de

STADT SCHWABACH

Dir Goldtthli itcdl.

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs PROJEKT
des Bebauungsplans S-117-19 Bebauungsplan

S-117-19
"Igelsdorfer Weg - Vogelherd" PROJEKTLEITUNO

AMTS LEITUNG Morawietz

PLANUNG Schiwartzkopff

GEZEICHNET Schreyer

GEÄNDERT

Schwahach, dan 15.05.2025

Te]„ 09122860578

peter.schwsftzlmpffgschwEbach.da

FLANBEZE1CHNUNG MASSSTAB PLANNR. PLANGRUNDLAGE

Oberslcht GeBungsbereteh 1:1000 DFK Stand Jan, 2»25
K-reEBAUUNGSPLAhnSCHWABACH^-117-19\GELTUNGSBEREICHlLAGEPLAN_STAND_2025. DWG
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ANLÄSE 2.5
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GESAMTES Gebäude

18 Wohneinheiten
WG gesamt ca. 1300m2

Erdaeschoss:
6 Wohneinheiten

WF gesamt ca. 430m'

1. 0G,
6 Wohneinheiten

WF gesamt ca. 435ni2

2.0G:
6 Wohneinheiten

WF gesamt ca. 435m2

Kfe-Stellplätze:

18 fijr Bewohner in TG

3 für Besucher in TG

3 für Besucher im Hof

Fahrradstellolätze:
18 im Hof

Kinderspielplatz:

115m2 auf Rückseite

MFH Igelsdorfer Weg

Grundriss EG mit Grundstück

M 1:100 24. 05.2024



ANLAGE 2.6
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Grenze des räumlichen GBltuisisbfflBfcte
des Bebauungs|tons S-117-19

Bebauungsvorschtag.
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Hinweise

Plan wird durch Baumliste ergänzt
Baumkronen sind neu zu Erfassen

Grundstück ist stark verwildert, ein

Aufmass ist aktuell nur grob möglich

REFERAT FÜR STADTPLANUNG UND BAUWESEN

AMT FÜR STADTPLANUNG UND BAUORDNUNG

AIbrecht-Achne3-Strfiflea/fl, fl112flSchM/abach, E-Mall: stadtptBnungQsctwfibach. tle

PROJEKT

Baumbestand grobe Erfassung
Vogelherd

Igelsdorfer Weg

AMTSLEITUMG Oantol Morantislz

PLANUNG F. Ed>wartzkti|;n

BEZEICHNET Matthias Dusdlka

VERMESSUNG Mallhlss Ousdlka

SchmabBdi, den 21A7.M25

PROJEKTLEITUNS

PLAN BEZEICHNUNG

Baumbestandsplan

MASS5TAB

1 :250
PtANHR. PLANORUNOLAGE

DFK Stand Jan 2020



Vogelherd - Igelsdorfer Weg

Baumliste

01.09.2025

l siehe Plan mit l Baumkronen aus alter Messung - aktuell Messung nicht möglich
(hohe Belaubung)

Grobe Erfassung vor Ort 16.07.2025; Stadtplanungsamt mit Hr. T. Mulzer (Grundstück stark verwildert)
Vergleich alter und neuer städtebaulicher Entwurf

ENTWURF MFH NEU 2014

Nr. Baumart

l Eiche

Eiche

Eiche

4 Eiche

5 Eiche

6 Eiche

7 Elche

8 Eiche

9 Eiche

10 Eiche

11 Eiche

12 Eiche

13 Birke

14 Birke

15 Eiche

16 Birke

17 Eiche

18 Eiche

19 Eiche

20 Eiche

21 Eiche

22 Eiche

23 Eiche

24 Linde

Fichte
mehrstäni

Eibe

25

26
iehrstammig

Sta mm-

umfang ^ § Vitalität - Zustand | | §
in cm S
in Im

210

130

140

160
110

170

170

170

130
140

250

110
130
140

170

100

110

140

240

140

65

160
160

140

Vitalität-Bäume

S Baumkataster

^ »Arbokat*

gesund

leicht geschwächt

sehr geschwächt

abgängig

tot

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA
JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA
NEIN

JA
JA
JA

NEIN

(Stufen 0-4)

1-2

mit Zwiesel

1-2
l

l

2

1-2

0-1

0-1

0-1
l

l

l

4 - abgestorben
3 - abgängig

0-Top

3

l

nicht erhaltensw
l

0-Top
2

l

0-Top

0-1
1-Top

nicht erhaltensw

NEIN l-gut (Busch)

7

26

^ Bemerkung, Lage,... m

außerhalb Grundstk

und Baufeld

außerhalb Baufeld

außerhalb Baufeld

außerhalb Baufeld

außerhalb Baufeld

außerhalb Grundstk

und Baufeld
außerhalb Grundstk

und Baufeid
außerhalb Grundstk

und Baufeld

außerhalb Baufeld

außerhalb Baufeld

nah an Baufeld

außerhalb Baufeld

außerhalb Baufeld

außerhalb Baufeld

außerhalb Baufeld

- im Innenhof
außerhalb Baufeld

außerhalb Baufeld,

nah an Nachbarbaum

nah an Baufeld

IN Baufeld

IN Baufeld

nah an Baufeld

nah an Baufeld

nah an Baufeld

nah an Baufeld

aufierhalbBaufeld

außerhalb Baufeld,

eutl. in TG Zufahrt?

ENTWURF ALT 2019

Bemerkung, Lage,

außerhalb Grundstk

nah an Baufeld
außerhalb Baufeld

nah an Baufeld

außerhalb Baufeld

außerhalb Baufeld

außerhalb Grundstk

und Baufetd
außerhalb Grundstk

und Baufeld

außerhalb Grundstk

und Baufeld

außerhalb Baufeld

nah an Baufeld

IN Baufeld

IN Baufeld

nah an Baufeld

nah an Baufeld

IN Baufeld

nah an Baufeld

IN Baufeld

nah an Baufeld

IN Baufeld

IN Baufeld

nah an Baufeld

nah an Baufeld

IN Baufeld

IN Baufeld

IN Baufeld

IN Baufeld

nah an Boufeld: evtl. Ruckschnitt, Fällung, Baumbruch?

Wafdschadenserhebung FLL (1992)

ohne Schadensmerkmale

schwach, geschädigt, kränkelnd

mittelstark geschädigt, krank

stark geschädigt, sehr krank

abgestorben

gesund bis leicht geschädigt

leicht bis mittelstark

eschädi

Mittelstark bis stark

eschädi

stark bis sehr stark

eschädi

sehr stark geschädigt bis

absterbend

•Arbokat Baumkataster, vom Unterzeichner etwa vor acht Jahren entwickelt und seitdem auch bei verschiedenen Kommunen i

** Die „Empfehlungen für die Beurteilung von Bäumen" der GALK sprechen Vitalität und Schadenszustand an^

I/I


